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Zum Bezugszeitraum vgl. § 18 Abs. 2e idF BGBl. I Nr. 144/2001. 

Text 

Abgabenerklärung 

§ 10. (1) Über Erwerbsvorgänge, die diesem Bundesgesetz unterliegen, ist bis zum 15. Tag des auf den 
Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden ist, zweitfolgenden Monats beim Finanzamt eine 
Abgabenerklärung vorzulegen. Sind Erwerbsvorgänge von der Besteuerung ausgenommen, so ist die 
Abgabenerklärung bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Steuerschuld entstanden wäre, 
zweitfolgenden Monats vorzulegen. Ist über den Erwerbsvorgang eine Schrift (Urkunde, Beschluß, usw.) 
ausgefertigt worden, so ist sie der Abgabenerklärung in Abschrift anzuschließen. Diese Verpflichtungen 
entfallen insgesamt bei Erwerbsvorgängen, für die gemäß § 11 eine Selbstberechnung der Steuer erfolgt. 

(2) Zur Vorlage der Abgabenerklärung sind die im § 9 genannten Personen sowie die Notare, 
Rechtsanwälte und sonstigen Bevollmächtigten, die beim Erwerb eines Grundstückes oder bei Errichtung der 
Vertragsurkunde über den Erwerb mitgewirkt haben, zur ungeteilten Hand verpflichtet. Notare und 
Rechtsanwälte haben die Abgabenerklärung elektronisch zu übermitteln, sofern dies dem Notar oder 
Rechtsanwalt auf Grund seiner technischen Voraussetzungen zumutbar ist. Ist über den in der elektronischen 
Abgabenerklärung enthaltenen Erwerbsvorgang eine Urkunde errichtet worden, die in ein durch Bundesgesetz 
vorgesehenes Urkundenarchiv aufgenommen wurde, so ist der Abgabenbehörde der Zugriffscode zu dieser 
Urkunde bekannt zu geben. Die Abgabenbehörden sind berechtigt, auf diese Urkunden lesend zuzugreifen. 
Abweichend von Abs. 1 ist die Schrift nur über Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen; auf der Schrift ist 
der im automationsunterstützten Verfahren vergebene Ordnungsbegriff (Erfassungsnummer) anzugeben. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Übermittlung der elektronischen Abgabenerklärung mit 
Verordnung näher zu regeln. 

(3) Eine Abgabenerklärung (Abs. 1) ist bis zum 15. Tag des auf den Kalendermonat, in dem die Leistung 
gewährt wird, zweitfolgenden Monats jedenfalls dann vorzulegen, wenn 

 1. die Gegenleistung des Erwerbers durch Gewährung von zusätzlichen Leistungen neben der beim 
Erwerbsvorgang vereinbarten Gegenleistung erhöht wird, 

 2. der Erwerber des Grundstückes anderen Personen als dem Veräußerer nachträglich eine Leistung als 
Gegenleistung dafür gewährt, daß sie auf den Erwerb des Grundstückes verzichten, 

 3. ein anderer als der Erwerber des Grundstückes dem Veräußerer nachträglich eine Leistung als 
Gegenleistung dafür gewährt, daß der Veräußerer dem Erwerber das Grundstück überläßt. 


